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Bericht über die Durchführung vereinbarter Untersuchungshandlungen zur Einhaltung der 

Transparenzverpflichtung gemäß § 8 der Anleihebedingungen bis zum 31. Oktober 2025 
 

An die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, Leipzig. 

 

Sie haben uns beauftragt, Untersuchungshandlungen im Hinblick auf die von der Neue ZWL 

Zahnradwerk Leipzig GmbH (im Folgenden kurz: NZWL oder Gesellschaft) einzuhaltenden 

Transparenzverpflichtungen durchzuführen und hierüber schriftlich zu berichten. 

 
Zweck der vereinbarter Untersuchungshandlungen 

 

Die Gesellschaft hat folgende Anleihen ausgegeben: 

 Anleihe 2019/2025 ISIN: DE000A255DF3  

 Anleihe 2021/2026 ISIN: DE000A3MP5K7 

 Anleihe 2022/2027 ISIN: DE000A30VUP4 

 Anleihe 2023/2028 ISIN: DE000A351XF8 

 Anleihe 2024/2029 ISIN: DE000A383RA 

Im Rahmen dieser Anleihen hat sich die Gesellschaft gem. § 8 (i)(b) der Anleihebedingungen 

verpflichtet, innerhalb von 4 Monaten nach Ablauf der ersten 6 Monate des Geschäftsjahres auf 

ihrer Internetseite www.nzwl.de einen verkürzten Konzernzwischenabschluss und 

Konzernzwischenlagebericht (im Folgenden: Halbjahresfinanzbericht) i.S. der Anleihebedingungen 
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zu veröffentlichen. Der Halbjahresfinanzbericht besteht entsprechend § 8 Abs. (i)(b) der 

Anleihebedingungen aus einer verkürzten Gesamtergebnisrechnung, einer verkürzten Bilanz und 

einem verkürzten Anhang. Der Halbjahresfinanzbericht soll Ereignisse des Berichtszeitraums mit 

Auswirkungen auf den verkürzten Konzernabschluss sowie einen Geschäftsausblick mit 

Darstellung der Chancen und Risiken für die folgenden sechs Monate des Geschäftsjahres 

enthalten. Für die Einhaltung dieser Transparenzverpflichtung sind Untersuchungshandlungen 

durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft durchzuführen.  

 

Unser Bericht ist ausschließlich an die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, Leipzig gerichtet. 

Er dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist gem. § 8 (ii) der Anleihebedingungen 

spätestes 10 Geschäftstage nach dem 31. Oktober auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.nzwl.de zu veröffentlichen sowie der Zahlstelle mitzuteilen. Er darf in keinem anderen 

Zusammenhang verwendet werden. Bei einer Weitergabe der Bestätigung ist sicherzustellen, dass 

aufgrund der Weitergabe keinerlei Verpflichtungen, Verantwortung, Haftung oder Sorgfaltspflichten 

von uns dem Dritten und sonstigen weiteren Dritten gegenüber begründet werden (insbesondere 

auch keine Einbeziehung in den Schutzbereich dieser Mandatsvereinbarung gewollt ist) und die 

Verschwiegenheit über die erhaltenen Informationen zu wahren ist. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft bestätigen, dass die vereinbarten 

Untersuchungshandlungen für die Erfüllung des Auftrages angemessen sind. 

 

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Einhaltung der Transparenzverpflichtung gem. 

§ 8 (i)(b) der Anleihebedingungen, zu dem vereinbarten Untersuchungsleistungen durchgeführt 

werden, wird durch unsere Leistung nicht eingeschränkt. 
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Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

 

Wir haben die vereinbarten Untersuchungshandlungen unter Beachtung des International Standard 

on Related Services (ISRS) 4400 (Revised): „Agreed-Upon Procedures Engagements“ 

durchgeführt. Die vereinbarten Untersuchungshandlungen umfassen die mit den gesetzlichen 

Vertretern der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH abgestimmten Handlungen sowie die 

Berichterstattung der daraus resultierenden tatsächlichen Feststellungen. Wir treffen keine 

Aussage über die Angemessenheit der vereinbarten Untersuchungshandlungen.  

 

Da diese vereinbarten Untersuchungshandlungen keine Prüfung mit hinreichender oder begrenzter 

Sicherheit darstellen, geben wir kein gesondertes Prüfungsurteil oder eine andere Art der 

Bestätigung ab.  

 

Hätten wir zusätzliche Untersuchungshandlungen oder eine Prüfung oder prüferische Durchsicht 

mit hinreichender oder begrenzter Sicherheit durchgeführt, wären möglicherweise weitere 

Sachverhalte feststellt worden, über die wir dann berichtet hätten. 

 

Berufliche Verhaltensanforderungen und Qualitätssicherung 

 

Wir haben die deutschen berufsrechtlichen Vorschriften sowie die internationalen beruflichen 

Verhaltensanforderungen eingehalten. Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wendet die 

nationalen gesetzlichen Regelungen und berufsständischen Verlautbarungen zum 

Qualitätsmanagement an – insbesondere den IDW Qualitätsmanagementstandard: 

„Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QMS 1), der in 

Einklang mit dem vom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 

herausgegebenen „International Standard on Quality Management 1“ (ISQM 1) steht. 
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Untersuchungshandlungen und Feststellungen 

 

Im Rahmen unseres Auftrags haben wir folgende mit der Gesellschaft vereinbarten 

Untersuchungshandlungen zu der Einhaltung der Transparenzverpflichtung gemäß § 8 der 

Anleihebedingungen bis zum 31. Oktober 2025 durchgeführt: 

 

 Untersuchungshandlungen Feststellungen 

1 Einsichtnahme, ob auf der Internetseite 

der NZWL für die ersten sechs Monate ein 

verkürzter Halbjahresfinanzbericht 

veröffentlicht wurde. 

Wir haben die Webseite der NZWL unter 

www.nzwl.de/investor-

relations/finanzberichte/ am 8. September 

2025 eingesehen. Dort ist der aufgestellte 

verkürzte Halbjahresfinanzbericht zum 30. 

Juni 2025 veröffentlicht. Es ergaben sich 

keine Einwendungen 

2 Prüfung, ob der Halbjahresfinanzbericht 

entsprechend § 8 Abs. (i)(b) der 

Anleihebedingungen aus einer verkürzten 

Gesamtergebnisrechnung, einer 

verkürzten Bilanz und, einem verkürzten 

Anhang besteht.  

Wir haben durch Einsichtnahme in den 

Halbjahresfinanzbericht geprüft, ob dieser 

entsprechend § 8 Abs. (i)(b) der 

Anleihebedingungen aufgestellt worden ist. 

Es ergaben sich keine Einwendungen. 

3 Prüfung, ob der Halbjahresfinanzbericht 

Ereignisse des Berichtszeitraums mit 

Auswirkungen auf den verkürzten 

Konzernabschluss sowie einen 

Geschäftsausblick mit Darstellung der 

Chancen und Risiken für die folgenden 

sechs Monate veröffentlicht enthält. 

Wir haben durch Einsichtnahme in den 

Halbjahresfinanzbericht geprüft, ob dieser 

entsprechend § 8 Abs. (i)(b) der 

Anleihebedingungen aufgestellt worden ist. 

Es ergaben sich keine Einwendungen. 
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Haftung 

 

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die Neue ZWL 

Zahnradwerk Leipzig GmbH erbracht haben, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung 

vom 1. Januar 2024 zugrunde. Durch Kenntnisnahme und Nutzung der in diesem Bericht 

enthaltenen Informationen bestätigt jeder Empfänger, die dort getroffenen Regelungen zur 

Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Geltung im Verhältnis zu uns an. 

Abweichend vom Wortlaut der vorgenannten AAB hinsichtlich Nr. 10 (3) wird ausschließlich ein 

elektronischer Bericht ausgehändigt. 

 

 
 
 

Leipzig, den 29. September 2025 
 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

 

 

 

Dirk Luther Tobias Adler 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 

 

Anlagen 

 

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
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